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Beschluss des Gemeinderates vom 13. April 2021 

 

Gemeindeorganisation / Initiativen, Anfragen 
Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz für Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 
durch Adolf Kellenberger betreffend Soodbrunnen in Bassersdorf 

Ausgangslage 
 

Am 8. März 2021 reichte Adolf Kellenberger, Geisslooweg 14, 8303 Bassersdorf, folgende Anfrage gemäss § 17 

des Gemeindegesetzes für die Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 ein: 

 

 
„Anfrage: 
Der Soodbrunnen in Bassersdorf wurde im Verlauf der Strassenarbeiten schwer beschädigt. Man fragt sich, 
wie konnte es zu so etwas kommen? Nach meiner Meinung kamen hier Unfähigkeit und als schlimmstes, 
Gleichgültigkeit, einträchtig zusammen. Der Soodbrunnen wäre ja nach Bauprojekt zugedeckt worden, wenn 
nicht mit einer Eingabe von über 500 Unterschriften sein Verbleib im Ortsbild Bassersdorf gefordert worden 
wäre. Für Gemeinderat und Bau + Werke war sein Weiterbestehen bis zu diesem Zeitpunkt offenbar kein 
Thema, er war ihnen gleichgültig. Diese Gleichgültigkeit hat sich nun fortgesetzt und zu diesem traurigen Um-
gang mit einem Relikt aus der Kyburgerzeit geführt. Gleichgültigkeit deshalb, weil es unterlassen wurde den 
Soodbrunnen z.B. einzuschalen. Eine einfache Massnahme wie man sie bei anderen Baustellen mit schutzwür-
digen Objekten (z.B. Bäumen) feststellen kann… 
 
Meine Fragen:  
Warum wurde dies nicht veranlasst, bzw. gefordert und überwacht? 
 
Wer ist dafür verantwortlich? 
 
Wie geht es weiter mit dem Soodbrunnen? Bleibt er erhalten, wird er repariert und in welcher Form,- Ersatz 
zerschlagener Teile oder wird er nun zugedeckt? 
 
Wer übernimmt die Kosten für die Wiederherstellung und wie hoch sind diese (geschätzt)? 
 
Gerne erwarte ich eine Stellungnahme durch den Gemeinderat." 
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Erwägungen 
 
Der Gemeinderat beantwortet die Anfrage gerne wie folgt: 

 

Antwort auf die Fragen 

 
1. Warum wurde dies nicht veranlasst, bzw. gefordert und überwacht? 
 
Die Situation betreffs Soodbrunnen wurde in der Projektierung und vor Baubeginn angesprochen, dessen Schutz 
aber während der Realisierung nicht abschliessend eingefordert und überprüft. Während des Werkleitungsbaus 
hätte der Brunnen geschützt werden sollen. Während des Einbaus der Randsteine ist ein Schutz des Brunnenns 
mit Einschalung aufgrund der engen Platzverhältnisse nur bedingt möglich. 
 
2. Wer ist dafür verantwortlich? 
 
Für den Vollzug der Sicherungsmassnahmen ist die Bauunternehmung verantwortlich. Die Überwachung und An-
ordnung der Massnahmen erfolgten durch die Bauleitung und im weiteren Kreise durch die Gemeinde. 
 
3. Wie geht es weiter mit dem Soodbrunnen? Bleibt er erhalten, wird er repariert und in welcher Form,- Er-

satz zerschlagener Teile oder wird er nun zugedeckt? 
 
Der Soodbrunnen bleibt erhalten. Die Abplatzung bei der darauf liegenden Abdeckung, welche durch das An-
stossen mit der Baggerschaufel verursacht wurde, wird durch einen Steinhauer instand gestellt. 
 
4. Wer übernimmt die Kosten für die Wiederherstellung und wie hoch sind diese (geschätzt)? 
 
Die Kosten übernimmt der Verursacher des Schadens, somit die Bauunternehmung; die konkrete Massnahme 
inkl. der Kosten ist noch nicht bekannt. 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Die Beantwortung der Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz wird im Sinne der Erwägungen genehmigt. 

2. Die Antwort bzw. dieser Beschluss des Gemeinderates ist der anfragenden Person bis spätestens einen Tag 
vor der Gemeindeversammlung schriftlich zuzustellen bzw. auszuhändigen. 

3. Die Gemeindepräsidentin wird beauftragt, die Anfrage im vorstehenden Sinne an der Gemeindeversammlung 
vom 22. Juni 2021 zu beantworten. 

Mitteilung an: 

_ Adolf Kellenberger, Geisslooweg 14, 8303 Bassersdorf (Original) 

_ Akten (Original) 
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Gemeinderat Bassersdorf 

Doris Meier-Kobler Christian Pleisch 

Gemeindepräsidentin Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 

Christian Pleisch, Tel. 044 838 86 01, christian.pleisch@bassersdorf.ch 


